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Rechtssache 77/70

Leitsätze

1. Verfahren — Schluß der mündlichen Verhandlung — Beweisantrag einer Partei —
Zulässigkeitsvoraussetzungen
(Verfahrensvertrag, Artikel 59 § 2)

2. Beamte — Höherbewertung eines Dienstpostens — Wahrnehmung von Aufgaben
einer höheren Laufbahn — Kein Grund für eine Höhereinstufung

1. Einem von einer Partei nach Schluß

der mündlichen Verhandlung gestell
ten Beweisantrag kann nur stattgege
ben werden, wenn er Tatsachen be
trifft, die geeignet sind, einen ent
scheidenden Einfluß auszuüben, und
wenn die Partei diese Tatsachen nicht
schon vor Schluß der mündlichen

Verhandlung geltend machen konnte.
2. Der Umstand, daß ein Beamter Auf

gaben wahrnimmt, die auch zu einem

Dienstposten einer höheren Laufbahn
gehören, kann zwar für die Beförde
rung des Beamten zu berücksichtigen
sein, er kann aber für sich allein keine
höhere Einstufung seines Dienstpo
stens rechtfertigen.
Dies gilt insbesondere in Diensten, in
denen auf Beamte verschiedener Be

soldungsgruppen Aufgaben verteilt
sind, die ihrer Art nach vergleichbar
und daher austauschbar sind.
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Kläger,
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1 — Verfahrenssprache: Französisch.
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